
Prüfungsordnung der Universität Freiburg für den St udiengang Bakkalaureus Artium/Bachelor 
of Arts (B.A.) der Philosophischen Fakultäten vom 1 6.11.2001, zuletzt geändert am 29.10.2004 
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Lateinische Philologie des Mittelalters 
 
 
§ 1 Studienvoraussetzungen und Studienumfang 
 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Studium 

Latinum. Die Feststellung der Lateinkenntnisse erfolgt im Rahmen einer Eignungsfeststellung 
gemäß § 42 Abs. 4 UG. 

 
(2) Im Hauptfach Lateinische Philologie des Mittelalters sind insgesamt 120 ECTS-Punkte zu er-

werben, davon 112 ECTS-Punkte im Pflichtbereich und 8 ECTS-Punkte im Wahlpflichtbereich. 
 
(3) Das für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderliche Lehrangebot beträgt 26 bis 

34 SWS, von denen 24 bis 32 SWS auf den Pflichtbereich und 2 SWS auf den Wahlpflichtbe-
reich entfallen. 

 
 
§ 2 Studieninhalte 
 
Im Hauptfach Lateinische Philologie des Mittelalters sind folgende Module zu belegen: 
 
 
Grundlagen der Lateinischen Philologie des Mittelal ters 
 
Veranstaltung Art P/WP ECTS SWS 

Einführung in das Mittellatein Ü P 6 2 

Schrift und Schreiben im Mittelalter: Paläographie I Ü P 6 2 

Schrift und Schreiben im Mittelalter: Paläographie II Ü P 6 2 

Exkursion zu einer Handschriftenbibliothek  P 2  

 
Voraussetzung für den Besuch der Übung Schrift und Schreiben im Mittelalter: Paläographie II ist die 
erfolgreiche Teilnahme an der Übung Schrift und Schreiben im Mittelalter: Paläographie I. 
 
 
Lateinische Literatur des Frühmittelalters 
 
Veranstaltung Art P/WP ECTS SWS 

Vorlesung zur lateinischen Literatur des Frühmittelalters V P 2 1 

Proseminar zur lateinischen Literatur des Frühmittelalters S P 8 2 

Proseminar zur lateinischen Literatur des Frühmittelalters S WP 8 2 

 
Wird die Wahlpflichtveranstaltung in diesem Modul nicht belegt, so ist die Wahlpflichtveranstaltung im 
Modul Lateinische Literatur des Hochmittelalters oder im Modul Lateinische Literatur des Spätmittel-
alters zu belegen. 
 
 



Lateinische Literatur des Hochmittelalters 
 
Veranstaltung Art P/WP ECTS SWS 

Vorlesung zur lateinischen Literatur des Hochmittelalters V P 2 1 

Proseminar zur lateinischen Literatur des Hochmittelalters S P 8 2 

Proseminar zur lateinischen Literatur des Hochmittelalters S WP 8 2 

 
Wird die Wahlpflichtveranstaltung in diesem Modul nicht belegt, so ist die Wahlpflichtveranstaltung im 
Modul Lateinische Literatur des Frühmittelalters oder im Modul Lateinische Literatur des Spätmittelal-
ters zu belegen. 
 
 
Lateinische Literatur des Spätmittelalters 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS SWS 

Vorlesung zur lateinischen Literatur des Spätmittelalters V P 2 1 

Proseminar zur lateinischen Literatur des Spätmittelalters S P 8 2 

Proseminar zur lateinischen Literatur des Spätmittelalters S WP 8 2 

 
Wird die Wahlpflichtveranstaltung in diesem Modul nicht belegt, so ist die Wahlpflichtveranstaltung im 
Modul Lateinische Literatur des Frühmittelalters oder im Modul Lateinische Literatur des Hochmittel-
alters zu belegen. 
 
 
Ausgewählte Themenbereiche der lateinischen Literat ur des Mittelalters 
 
Veranstaltung Art P/WP ECTS SWS 

Hauptseminar zur lateinischen Literatur des Mittelalters S P 10 2 

Hauptseminar zur lateinischen Literatur des Mittelalters S P 10 2 

Vorlesung zur lateinischen Literatur des Mittelalters V P 2 1 

 
Voraussetzung für den Besuch der Hauptseminare ist die erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung. 
 
 
Sprachkompetenz Latein 
 
Studierende, die zu Studienbeginn das Latinum nachweisen können, belegen das Modul Sprachkom-
petenz Latein I. Studierende, die das Große Latinum nachweisen können, belegen das Modul Sprach-
kompetenz Latein II. 
 
Sprachkompetenz Latein I 
 
Erwerb lateinischer Sprachkenntnisse, die zum Erwerb des Großen Latinums führen. 
Die für den Erwerb der Lateinkenntnisse erforderlichen Lehrveranstaltungsbesuche (höchstens 6 
SWS) und/oder andere Lernformen werden zu Beginn des Studiums zwischen der bzw. dem Studie-
renden und einem Fachvertreter bzw. einer Fachvertreterin vereinbart. 
Für den Nachweis des Großen Latinums werden 16 ECTS-Punkte vergeben. 
 
Sprachkompetenz Latein II 
 
Vertiefung der lateinischen Sprachkenntnisse im Umfang von 16 ECTS-Punkten. 
Die für den Erwerb der Sprachkenntnisse erforderlichen Lehrveranstaltungsbesuche (höchstens 8 
SWS) und/oder andere Lernformen werden zu Beginn des Studiums zwischen der bzw. dem Studie-
renden und einem Fachvertreter bzw. einer Fachvertreterin vereinbart. 
 
 



Mittelalterliche Geschichte und Kultur 
 
Veranstaltung Art P/WP ECTS SWS 

Lehrveranstaltung zu einem Thema der mittelalterlichen 
Geschichte Ü/S P 6 2 

Lehrveranstaltung zur Kultur des Mittelalters Ü/S P 6 2 

 
 
§ 3 Orientierungsprüfung 
 
(1) Inhalt und Umfang der Orientierungsprüfung 

 
Als Orientierungsprüfungsleistungen sind in folgenden Lehrveranstaltungen schriftliche Modul-
teilprüfungen abzulegen: 
 
- Einführung in das Mittellatein 
- Schrift und Schreiben im Mittelalter: Paläographie I 
 
Die Orientierungsprüfungsleistungen sind zugleich Bestandteil der studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen der Bakkalaureusprüfung. 
 

(2) Ergänzungsleistung 
 
Als Ergänzungsleistung sind bis zum Beginn der Vorlesungszeit des 3. Fachsemesters wei-
tere 12 ECTS-Punkte nachzuweisen. 
 
 

§ 4 Zwischenprüfung 
 
(1) Inhalt und Umfang der Zwischenprüfung 

 
Als Zwischenprüfungsleistungen sind in folgenden Lehrveranstaltungen Modulprüfungen bzw. 
Modulteilprüfungen in der jeweils angegebenen Prüfungsart abzulegen: 
 
- Schrift und Schreiben im Mittelalter: Paläographie II: schriftliche Modulteilprüfung 
- schriftliche Modulprüfungen in zwei der folgenden Lehrveranstaltungen: 

- Proseminar zur lateinischen Literatur des Frühmittelalters 
- Proseminar zur lateinischen Literatur des Hochmittelalters 
- Proseminar zur lateinischen Literatur des Spätmittelalters 

 
Die Zwischenprüfungsleistungen sind zugleich Bestandteil der studienbegleitenden Prüfungs-
leistungen der Bakkalaureusprüfung. 
 

(2) Ergänzungsleistung 
 

Als Ergänzungsleistung sind bis zum Beginn der Vorlesungszeit des 5. Fachsemesters 16 
ECTS-Punkte aus dem Modul Sprachkompetenz Latein I bzw. Sprachkompetenz Latein II 
nachzuweisen. 
 
 



§ 5 Bakkalaureusprüfung 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 
1. In folgenden endnotenrelevanten Modulen sind studienbegleitende Prüfungsleistungen in der 

jeweils angegebenen Prüfungsart zu erbringen: 
 

a) Grundlagen der Lateinischen Philologie des Mittelalters 

Schriftliche Modulteilprüfungen in folgenden Lehrveranstaltungen: 
- Einführung in das Mittellatein (Orientierungsprüfungsleistung) 
- Schrift und Schreiben im Mittelalter: Paläographie I (Orientierungsprüfungsleistung) 
- Schrift und Schreiben im Mittelalter: Paläographie II (Zwischenprüfungsleistung) 
 

b) Lateinische Philologie des Frühmittelalters 

Schriftliche Modulprüfung in einem Proseminar zur lateinischen Literatur des Frühmittelal-
ters (ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
 

c) Lateinische Philologie des Hochmittelalters 

Schriftliche Modulprüfung in einem Proseminar zur lateinischen Literatur des Hochmittel-
alters (ggf. Zwischenprüfungsleistung) 
 

d) Lateinische Philologie des Spätmittelalters 

Schriftliche Modulprüfung in einem Proseminar zur lateinischen Literatur des Spätmittelal-
ters (ggf. Zwischenprüfungsleistung) 

 
e) Ausgewählte Themenbereiche der lateinischen Literatur des Mittelalters 

Schriftliche Modulteilprüfungen in den beiden Hauptseminaren 
 
 

2. Bildung der Note für die studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
 
Die Modulnoten der endnotenrelevanten Module werden bei der Bildung der Note für die studienbe-
gleitenden Prüfungsleistungen wie folgt gewichtet: 

Grundlagen der Lateinischen Philologie des Mittelalters 2-fach 
Lateinische Literatur des Frühmittelalters 1-fach 
Lateinische Literatur des Hochmittelalters 1-fach 
Lateinische Literatur des Spätmittelalters 1-fach 
Ausgewählte Themenbereiche der lateinischen Literatur des Mittelalters 3-fach 
 
 
(2) Abschlussprüfung 
 
1. Schriftliche Arbeit 
 
Die schriftliche Arbeit wird studienbegleitend im Rahmen eines Hauptseminars angefertigt. Für die 
erfolgreiche Anfertigung der Arbeit werden 8 ECTS-Punkte vergeben. 
 
2. Mündliche Prüfung 
 
In der etwa 60-minütigen mündlichen Prüfung werden zwei Spezialthemen geprüft, die zwischen dem 
Kandidaten bzw. der Kandidatin und dem Prüfer bzw. der Prüferin vereinbart werden. 
Für die erfolgreich absolvierte Prüfung werden 4 ECTS-Punkte vergeben.  
 
 
 
 
 
 
* Die Änderungssatzung vom 29.10.2004 tritt mit Wirkung zum 01.10.2004 in Kraft. 


